


2.	 Fahrzeuge. be denen ein Anhänger durch Zugtiere gezogen wird 

Sofern nicht bereits vorhanden, ist hier ein Gutachten analog den Richtlinien für den Bau 
und Betneb pferdebespann er Fahrzeuge der Deutschen Reiterlichen Vereinigung einzu­
holen. 

3. ons ige Fahrzeuge 

Hier gelten die Vorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Qrdnung -StVZO-/ bzw. der 
Straßenverkehrsordnung -StVO-. 
- Die Erforderlichkeit eines TOV-Gutachten nchtet sich nach § 19 StVZO 
- Die ggfs. für die ZUlassung erforderliche Ausnahmegenehmigung erteilt 

a) die Zulassungsstelle für Fahrzeuge biS 3,5 t Gesamtgewicht 
b) die Bezirksregierung Detmold bei einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t 

Wenden Sie sich bitte ggfs. an die Zulassungsstelle, Frau Susanne Weber Tel 
05271/965-1401, oder an die Bezirksregierung Detmold, Frau Paul, Tel.. 05231/71-6514. 

Ilgemeines 

1 Das Mindestalterfür die FahrzeugfOhrer betragt 18 Jahre. 

Fragen zu den notwendigen Fahrerlaubnissen beantwortet Ihnen gern die Führerscheln­
stelle (Adelheid Wegner Angelika Gabriel- Tel 05271/965-1405) 

2 Fahrzeuge gern Ziff. 1 1 haben bei der An- und Abfahrt die Höchstgeschwindigkeit von 
25 kmlh und bei der Veranstaltung von 6 krn/h einzuhalten 

3 Eine Personenbeförderung auf den Anhängern bei der An- und Abfahrt IS nicht gestattet 

4.	 Für alle Fahrzeuge ist eine Kfz-Haftpflichtversicherung bzw. bei Tiergespannen eine Tier­
halterhaftpflieh versicherung erforderlich. 

Noch Fragen zu diesem Thema? Rufen Sie uns an 

05271/965-1418 Sabine Sonneborn, Lothar Rehker 


